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Die Bundesregierung hat ein ,Gesetz zur Starkung der nattrlichen Infrastruktur” angekin-
digt. Infrastruktur —

das sind zum Beispiel 6ffentliche Wassernetze, Briicken, Strallen und

Schienennetze. Was unter ,natlrlicher Infrastruktur” zu verstehen ist, warum sie essenziell
fuir unser Uberleben und Wohlbefinden ist und wie das Recht sie schiitzen kann, erklart die-
ses Paper. Wir empfehlen als Hintergrund auch einen Blick in das Green Legal Paper #1

zum Biodiversitatsschutzrecht.

Was ist naturliche Infrastruktur?

Naturliche Infrastruktur, haufiger auch als griine (oder manchmal als
griine und blaue) Infrastruktur bezeichnet, ist ein rechtlich und plane-
risch etablierter Begriff. Gemeint ist damit nach der Definition aus der
EU-Strategie Grine Infrastruktur ein strategisch geplantes Netzwerk na-
turlicher und naturnaher Flachen mit unterschiedlichen Umweltmerkma-
len, das mit Blick auf die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Oko-
systemleistungen angelegt ist und bewirtschaftet wird und terrestrische
und aquatische Okosysteme sowie andere physische Elemente in Land-
(einschlieBlich Kiisten-) und Meeresgebieten umfasst, wobei sich griine
Infrastruktur im terrestrischen Bereich sowohl im stadtischen als auch
im landlichen Raum befinden kann.

Zur natirlichen Infrastruktur zahlen also zum Beispiel Fliisse und ihre
Auen, Walder oder Moore, aber auch stadtische Griinflachen. Die fir
uns Menschen und andere Lebewesen (berlebenswichtigen Leistun-
gen, die sie bereitstellen, nennt man auch Okosystemdienstleistungen:
die Bereitstellung von Trinkwasser, Nahrung und Rohstoffen, Bestau-
bung durch Insekten, Klimaregulation oder Hochwasserschutz, Raum
fir Erholung und Freizeitgestaltung und viele weitere.

International:
Biodiversitatskonvention (1992),
weitere internationale Abkommen

EU:
EU-Naturschutzrecht und sonsti-
ges EU-Umweltrecht, zum Beispiel
FFH-RL, Wasserrahmen-RL,

Wiederherstellungsverordnung.

Deutschland:
Bundesnaturschutzgesetz,

Landesnaturschutzgesetze,
Schutz von Umweltmedien

Wichtig ist auch, dass diese Okosysteme nicht isoliert existieren, sondern miteinander vernetzt sind. Das ermog-
licht es beispielsweise wandernden Arten, wie Fledermausen oder Fischen, zwischen verschiedenen Lebensrau-
men zu wechseln. In einer zunehmend fragmentierten Landschaft, in der immer mehr Flachen bebaut und ver-

siegelt sind, ist es wichtig, diese Verbindungen zu erhalten.

Obwohl sie fiir uns liberlebenswichtig sind und es bereits seit Langem Gesetze und Strategien gibt, die natirliche
und naturnahe Flachen schiitzen sollen, befinden sich viele davon in einem schlechten Zustand. Biodiversitéts-
verluste, fortschreitender Klimawandel und die zunehmende Verschmutzung der Umwelt bedrohen die natdirli-
chen Lebensgrundlagen (siehe hierzu auch das Green Legal Paper #1 zum Biodiversitdatsschutzrecht). Die Be-
trachtung von Okosystemen und ihren Leistungen als natiirliche Infrastruktur hat den Vorteil, dass es so einfa-
cher ist, sie in Planungsprozesse einzubeziehen und rechtlich gleichrangig mit der ,grauen” Infrastruktur (Stra-

Ren, Briicken, Gebaude, Stromnetze, Schienen) zu beriicksichtigen.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
https://www.bfn.de/oekosystemleistungen
https://www.bfn.de/oekosystemleistungen
https://greenlegal.eu/publikation/green-legal-paper-1-biodiversitaetsschutzrecht/
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Wie wird naturliche Infrastruktur bereits jetzt geschuitzt?

Auf internationaler, europaischer und nationaler Ebene gibt es bereits zahlreiche Umweltgesetze: Regelungen,
die Natur und Landschaft und Umweltmedien wie Wasser, Luft oder Boden schiitzen sollen. Auf europaischer
Ebene sind das zum Beispiel die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) 92/43/EWG, die Vogelschutz-
Richtlinie 2009/147/EG, die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und die neue EU-Wiederherstellungsverord-
nung. National sind es in Deutschland zum Beispiel das Bundesnaturschutzgesetz, die Naturschutzgesetze der
Lander und das Wasserhaushaltsgesetz. Auch wenn diese Gesetze den Begriff ,natiirliche Infrastruktur noch
nicht enthalten, schiitzen sie Okosysteme und ihre Funktionen. AuBerdem gibt es verschiedene Strategien, die
helfen sollen, die natiirliche Infrastruktur zu definieren und zu stéarken, in Deutschland zum Beispiel das Bundes-
konzept Griine Infrastruktur.

Einer der dltesten und am weitesten verbreiteten Ansatze fiir den Schutz natrlicher Infrastruktur ist die Auswei-
sung von Schutzgebieten (zum Beispiel Nationalparks) und Schutzgebietsnetzen (zum Beispiel Natura 2000),
die viele Schutzgebiete zusammenfassen. Andere Ansétze sind beispielsweise der gesetzliche Schutz bestimm-
ter Biotope (zum Beispiel Trockenrasen oder Sumpf- und Auwalder), der Biotopverbund, also die Vernetzung
isolierter Lebensraume durch Korridore und Trittsteinbiotope oder die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung,
bei der flachenbezogene Eingriffe in die Natur ausgeglichen oder ersetzt werden miissen.

Die Wiederherstellungsverordnung gibt flachenbezogene Wiederherstellungsziele fir Land-, Kiisten-, StiRwasser-
und Meeresokosysteme vor. Insgesamt sollen bis 2030 EU-weit mindestens 20 % der Land- und 20 % der Meeres-
flache und bis 2050 alle Okosysteme, die der Wiederherstellung beddirfen, von wirksamen und flachenbezogenen
Wiederherstellungsmalinahmen abgedeckt sein. Aullerdem gibt es eine Vielzahl von Einzelzielen fir bestimmte

Okosysteme, zum Beispiel sollen kiinstliche Hindernisse aus Fliissen entfernt, Moorflachen wiedervernasst und
stadtische Okosysteme gestarkt werden. Die Verordnung gilt in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar seit 2024.
Um die Ziele zu erreichen, missen sie Nationale Wiederherstellungsplane aufstellen, in denen sie MaRnahmen
festlegen und diese Malnahmen dann umsetzen. Ob diese Mallnahmen wirken, wird durch regelmaRiges Moni-
toring Uberprift.

Wo muss noch nachgebessert werden?

Heute befinden sich viele Okosysteme nicht in einem guten Zustand. Das liegt insbesondere an der Art der Land-
und Gewassernutzung durch uns Menschen. Diese ist oft nicht nachhaltig und richtet Schaden an, die sich mit
der Zeit aufsummieren. Zum Beispiel wurden seit Beginn der Industrialisierung 90 % der Moorflachen in Deutsch-
land trockengelegt, um landwirtschaftliche Flachen und Bauland zu gewinnen. An vielen Orten wurde und wird
auch Torf abgebaut - friiher als Brennstoff, heute hauptsachlich fir Blumenerde. Das Problem dabei ist: Moore
erfillen wichtige Funktionen im Naturhaushalt. Sie sind nicht nur Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen, von denen
viele heute selten geworden sind, sie konnen auch wie eine Art Schwamm den Wasserhaushalt regulieren und
sind ein wichtiges Element im natirlichen Klimaschutz. Intakte Moore speichern lberproportional viel Treib-
hausgase, denn der Hauptbestandteil von Torf ist Kohlenstoff. Entwadsserte Moore werden dagegen von der
Treibhausgassenke zur Treibhausgasquelle — sie emittieren CO, und Lachgas (N,O). Das Beispiel der Moorfla-
chen zeigt also, dass geschadigte natiirliche Infrastruktur nicht nur einen Grofteil ihrer nitzlichen Funktionen
verliert, sondern auch noch zusétzlichen Schaden verursachen kann.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj?locale=de
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
https://glimpact.sharepoint.com/sites/Cloud/Daten/1b%20Materielles%20Recht/1b-19%20Projekt%20Recht%20verständlich/Green%20Legal%20Paper/GLI_GLP%201_Biodiversität_09-2025.docx
https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de
https://www.bfn.de/daten-und-fakten/geeignete-flaechen-und-verbindungsachsen-fuer-einen-laenderuebergreifenden
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/trittsteinbiotop/16966
https://www.boell.de/de/2023/01/10/diese-bundeslaender-sind-reich-mooren
https://www.boell.de/de/2023/01/10/diese-bundeslaender-sind-reich-mooren
https://moor.fnr.de/moore-schuetzen/oekosystem-moor
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Das bestehende Umweltrecht schiitzt die natiirliche Infrastruktur noch nicht ausreichend, um sie langfristig er-
halten — und bei Bedarf auch wiederherstellen zu kénnen. Das liegt unter anderem daran, dass sich Naturschutz-
und andere Umweltbelange bei rechtlichen Abwagungsentscheidungen oft nicht gegen andere Belange durch-
setzen konnen. Wenn zum Beispiel bei Genehmigungsentscheidungen zu oft zugunsten von BaumaRnahmen
der ,grauen” Infrastruktur — StralRen, Gebdude, Industrieanlagen, etc. — entschieden wird, kann das langfristig
erhebliche negative Auswirkungen auf die natiirliche Infrastruktur haben. Das gilt vor allem dann, wenn Schéadi-
gungen nicht in angemessenem Umfang und moglichst zeitnah ausgeglichen werden.

Auch gut gemeinte rechtliche Regelungen kénnen den langfristigen Erhalt der natiirlichen Infrastruktur gefahr-
den: zum Beispiel wurden in den letzten Jahren auf europaischer und nationaler Ebene verschiedene Regelungen
erlassen, die den Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und der dazugehdrigen Netze erleich-
tern und beschleunigen sollen. Erneuerbare Energien leisten einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und Ener-
giesicherheit. Wenn ihr Ausbau aber zulasten der natiirlichen Infrastruktur geht, weil dafiir selbst Schutzgebiets-
flachen herangezogen werden, werden Klima- und Biodiversitatsschutz gegeneinander ausgespielt. Ahnlich ist
es auch bei anderen Belangen - selbstverstandlich brauchen wir StralRen, Briicken und Bahnschienen, die auch
erneuert werden miissen, bevor sie baufallig werden. Das geht meistens mit Eingriffen in Natur und Landschaft
einher, die oft nicht vermeidbar sind. Nicht alle diese Interessenskonflikte lassen sich auflosen. Dennoch ist es
wichtig, eine angemessene Balance zu finden: Zwischen dem Ausbau und Erhalt der ,grauen” Infrastruktur ei-
nerseits und dem Erhalt und der Wiederherstellung der natirlichen Infrastruktur andererseits, denn fiir ein gutes
Leben brauchen wir beide.

Wie naturliche Infrastruktur langfristig erhalten
und geschutzt werden soll

Uber die bereits oben genannten Ansétze hinaus gibt es verschiedene

Vorschlage zur rechtlichen Starkung der natiirlichen Infrastruktur. Zum .
Bestimmte Arten von Infrastruktur

einen konnte das vorhandene Recht nachgebessert werden — zum Bei-
spiel kdnnten mehr Schutzgebiete ausgewiesen werden oder die vor-
handenen Gebiete strenger geschiitzt oder besser gemanagt werden.
Es konnen zusatzliche Bewirtschaftungsvorgaben fiir bestimmte Fla-
chen eingefiihrt oder die rechtlichen Voraussetzungen dafiir geschaf-
fen werden, graue Infrastruktur dort zuriickzubauen, wo sie nicht mehr
bendtigt wird. Fur Grundeigentimer*innen konnen zusatzliche Anreize
geschaffen werden, ihre Flachen nachhaltiger zu bewirtschaften. Teil-
weise sind diese Ansatze beispielsweise in der Wiederherstellungsver-
ordnung vorgesehen.

AuRerdem gibt es eine Reihe von neuen Vorschlagen: Zum Beispiel
soll gesetzlich verankert werden, dass am Erhalt der natiirlichen Infra-
struktur oder bestimmter Teile davon, wie an bestimmten anderen
Arten von Infrastruktur, ein iberragendes 6ffentliches Interesse be-
steht. Weitere Vorschlage beziehen sich auf Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, zum Beispiel fiir groRflachige Wiederherstellungs-
projekte wie Moorwiedervernassungen. Neue Finanzierungsmaoglich-
keiten flr den Schutz und Erhalt der natiirlichen Infrastruktur verspre-
chen Ideen wie handelbare Nature Credits (= Naturgutschriften oder
Biodiversitatszertifikate).

sind aus Sicht des Gesetzgebers so
wichtig, dass an ihrem Bau
und/oder Erhalt ein besonderes 6f-
fentliches Interesse besteht. Recht-
lich hat sich dafir die Formulierung
,Uberragendes 6ffentliches Inte-
resse” eingeburgert. Die gesetzliche
Verankerung eines solchen Interes-
ses soll dazu fihren, dass bei Abwa-
gungen zwischen verschiedenen In-
teressen ein Vorrang flr diese be-
sonders wichtigen Interessen gilt.
Bislang gibt es ein solches Uberra-
gendes offentliches Interesse nur
fir bestimmte Vorhaben der
,grauen” Infrastruktur, zum Beispiel
den Bau und Betrieb von Anlagen
zur Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien (§ 2 EEG) oder Kohlendioxidlei-
tungen (§ 4 Absatz 1 KSpTG).



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://greifswaldmoor.de/files/dokumente/GMC%2520Schriften/202402_Schlacke%2520_Sauthoff_Rechtsfragen%2520der%2520Wiedervern%25C3%25A4ssung.pdf&ved=2ahUKEwj6rPmxv8qTAxW8SvEDHSQEIZUQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw0kh0q2Aur6Ua_nluIisTln
https://www.how-green-works.de/wasser/news/faq-was-sind-biodiversitaets-zertifikate-908
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Herausforderungen und Ausblick

Der langfristige Erhalt natirlicher und naturnaher Okosysteme und ihrer Leistungen ist fiir Menschen und alle
anderen Lebewesen (iberlebenswichtig. Das Recht kann dabei helfen, einen guten Ausgleich zwischen den drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit — 6kologische, soziale und 6konomische Nachhaltigkeit — zu schaffen. Artikel
20a Grundgesetz verpflichtet den Staat dazu, die natirlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung fiir kiinf-
tige Generationen zu schiitzen. Die anhaltende Verschlechterung des Zustands vieler Okosysteme zeigt, dass
dieser Schutz bislang noch nicht ausreichend ist. Deswegen ist es wichtig, das Recht kontinuierlich und mit
Weitblick weiterzuentwickeln und sich nicht zu sehr von kurzfristigen politischen Uberlegungen leiten zu lassen.

Weiterfuhrende Informationen

o BMUKN: Wiederherstellungsverordnung, https://www.bmuv.de/themen/naturschutz/wie-
derherstellung-von-oekosystemen/die-eu-verordnung-zur-wiederherstellung-der-natur.

o Bundesamt fiir Naturschutz: Bundeskonzept Griine Infrastruktur, https://www.bfn.de/bun-
deskonzepte.

o Bundesamt fiir Naturschutz: Urbane griine Infrastruktur konkret (BfN-Schriften 736),
https://www.bfn.de/publikationen/bfn-schriften/bfn-schriften-736-urbane-gruene-infra-
struktur-konkret.

o Europdische Kommission: Green Infrastructure, https://environment.ec.europa.eu/to-
pics/nature-and-biodiversity/green-infrastructure_en?prefLang=de.

o Green Legal Impact Germany e.V.: Hintergrundpapier zum Naturflaichenbedarfsgesetz,
https://greenlegal.eu/publikation/das-naturflaechenbedarfsgesetz-naturschutz-fuer-das-
21-jahrhundert/.

» Heinrich Boll Stiftung: Mooratlas, https://www.boell.de/de/mooratlas.

« Interreg Central Europe Project MaGICLandscapes: Handbuch Griine Infrastruktur,
https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes-Hand-
buch-Gruene-Infrastruktur-DEU.pdf.

Wo finde ich Rechtsvorschriften?

o Deutsches Recht (Bund): Gesetze im Internet, https://www.gesetze-im-internet.de.

o Deutsches Landesrecht: Jeweilige Landes-Rechtsdatenbanken, zum Beispiel JURIS-SH fiir
Schleswig-Holstein, https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/search.

o EU-Recht: EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/homepage.htmi?locale=de.

Stand: 31.03.2026.
Wir bemiihen uns, diese Informationen moglichst aktuell zu halten. Dennoch kann es sein, dass seit der letzten Aktualisierung rechtliche
Anderungen eingetreten sind.

Das Projekt “Recht verstéandlich” wird geférdert durch das Umweltbundesamt, FKZ 372523V422.

Autorin: Dr. Franziska Johanna Albrecht.
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https://www.lpb-bw.de/dossier-nachhaltigkeit
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